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Rundschreiben Nr. 591/2019 
 
Bevorstehende Anpassung der EU-Schwellenwerte zum 1. Januar 2020 
 
 

Kurzfassung:  
Die EU-Kommission beabsichtigt zum 1. Januar 2020 eine Anpassung der maßgeb-
lichen EU-Schwellenwerte für die „klassische“ Vergaberichtlinie, die Sektorenverga-
berichtlinie, die Konzessionsvergaberichtlinie sowie die Richtlinie für Verteidigung 
und Sicherheit. Die Anpassung erfolgt turnusmäßig alle zwei Jahre nach einem fest-
gelegten Verfahren und dient der Angleichung des EU-Vergaberechts an das Gene-
ral Procurement Agreement der Weltgesundheitsorganisation. 

 
Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mitteilt, beabsichtigt 
die EU-Kommission zum 1. Januar 2020 eine Anpassung der Schwellenwerte für die 
"klassische" Vergaberichtlinie, die Sektorenvergaberichtlinie, die Konzessionsverga-
berichtlinie sowie die Richtlinie Verteidigung und Sicherheit. 
  
Die EU-Schwellenwerte basieren auf den Schwellenwerten des General Procure-
ment Agreement (GPA) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in sog. „Son-
derziehungsrechten“ angegeben werden. Da sich deren Kurs zum Euro fortlaufend 
verändert, werden die EU-Schwellenwerte turnusmäßig alle zwei Jahre in einem 
festgelegten Verfahren an die Sonderziehungsrechte angepasst.  
 
Die neuen Schwellenwerte sollen ab dem 1. Januar 2020 gelten. Eine Bekanntma-
chung im Bundesanzeiger erfolgt unmittelbar nach Veröffentlichung der Schwellen-
werte im EU-Amtsblatt (voraussichtlich im Dezember 2019).  
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Die Schwellenwerte sollen neu wie folgt festgelegt werden: 
  

• „klassische“ Vergaberichtlinie: 
- Bauleistungen:                                                5.350.000 Euro 
- Liefer-/Dienstleistungen:                                    214.000 Euro  

  

• Konzessionsvergaberichtlinie:                              5.350.000 Euro 
 

• Sektorenvergaberichtlinie  
(und Richtlinie Verteidigung und Sicherheit):  
- Bauleistungen:                                                5.350.000 Euro 
- Liefer-/Dienstleistungen                                     428.000 Euro.       

 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 

 
Theel  
 
 


